
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/11/30 3Ob182/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1994

Norm

EO §39 Abs1 Z1 I

EO §39 Abs1 Z1 IIIA

ZPO §459

Rechtssatz

Ein Endbeschluß im Besitzstörungsverfahren, der eine vollstreckbare Räumungsverp7ichtung einer

Eigentumswohnung enthält, wird nicht schon durch eine erfolgreiche Löschungsklage (Eigentumsklage) des Beklagten,

sondern erst durch eine entgegengesetzte Räumungsverp7ichtung, oder die Feststellung des Erlöschens des

Räumungsanspruches aufgehoben bzw unwirksam.
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